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264 «DER SCHWEIZER SOLDAT » 1029

Gefreiter (Appointé)
Jean Marggi (Villars), classé 7e.

(M. Kettel, Genf.)

Wachtmeister Ernst Früh (Luzern),
Erster der Hauptklasse mit 3 Std. 7' 36".
Sergent Ernst Früh (Lucerne) 1er du

classement général en 3 h. 7' 36".

Appointé Isaac Fontannaz (Les Plans)
classé 2me (meilleur temps. — Beste Zeit.)

(M. Kettel, Genf.)

ganz entgegengesetzt: Der Polizeihund wird auf die
Suche nach seinem Feinde geschickt, der Sanitätshund
aber soll einen Freund finden. Das Verhalten der beiden
ist demnach ein ganz verschiedenes und zwar bis zu
dem Masse, dass ein Polizeihund für den Verwundeten
zu einer Gefahr werden kann.

Ein jederzeit gebrauchsfertiges Sanitätshundeführer-
Detachement kann meiner Ansicht nach nur erreicht
werden:

1. durch die Schaffung einer eidgen. Hundedressur-
anstalt in der die zum Hundeführerdienst geeigneten
Mannschaften spezielle Kurse absolvieren, und

2. durch Abgabe von Hunden an ausgebildete Füh-
rer. unter Bedingungen, die mutatis mutandis der «Ver-
Ordnung betreffend die Kavalleriepferde» entsprechen
dürften.

Will man indes aus triftigen Gründen von einer
Hundedressuranstalt, wie eine solche die deutsche
Reichswehr unterhält, absehen, so wäre der Ausweg
gangbar, dass anlässlich der Sanitätsrekrutenschulen
eine Anzahl geeigneter Rekruten ausgezogen und zu
Sanitätshundeführern ausgebildet würden. (Ein ausge-
bildeter und geeigneter Hilfsinstruktor der Sanitätstr.ippe
steht zurzeit zur Verfügung Die benötigten Hunde
wären von der Abteilung für Sanität des eidgen. Militär-
départements anzukaufen und den Rekruten unter be-
stimmten Voraussetzungen zur Verfügung zu stellen.

Die Einstellung von Hunden in die Armee, sei es als
Meldeläufer oder Postenhunde oder Zughunde oder Sani-
tätshunde, verfolgt das einheitliche Ziel. Menschenleben
zu schonen und zu retten und die Erreichung dieses
hohen Zieles darf ircht von geringfügigen finanziellen
Erwägungen abhängig gemacht werden.»

Die aus dem Weltkriege gezogenen Lehren und Er-
fahrungen werden es weitesten militärischen Kreisen

nahelegen, dieser Neuschöpfung auch mit Bezug auf
unsere Verhältnisse näher zu treten. Denn mehr denn
je gilt für uns der Grundsatz: Si vis pacem — para bel-
lum. —ck.—

Aufklärung über die politisch-
militärischen Grundlagen der Armee.

Auf Initiative aus Mitgliederkreisen hat der Vorstand
des Bündner Offiziersvereins seinerzeit das eidgenös-
sische Militärdepartement ersucht, an die Offiziere eine
Wegleitung über die politisch-militärischen Grundlagen
unserer Armee abzugeben. Die Initianten dachten ur-
sprünglich an die Verteilung des 1927 von Oberstkorps-
kommandant Sprecher von Bernegg wenige Monate vor
seinem Tode gehaltenen glänzenden, hochinteressanten
Vortrages über unsere Landesverteidigung, ein Doku-
ment von grösstem Wert, das in der Tat alle Offiziere
und Freunde der Armee studieren sollten. Wie aus
einem Tätigkeitsbericht des genannten Vereins hervor-
geht, antwortete das zuständige Departement in zustim-
mendem Sinne und verwies auch auf den bundesrät-
liehen Bericht über das Postulat Sträuli betreffend Er-
sparnisse im Militärwesen (vom November 1922). Es

wäre begrüssenswert, wenn über die tieferen Grund-
lagen unseres Wehrwesens, über die Bedeutung der all-
gemeinen Wehrpflicht und den allgemeinen Aufbau des

Militärbudgets, wie über unsere Stellung im Völkerbund
eine zusammenfassende Publikation herausgegeben
würde. Ausgezeichnetes Material in verschiedenen Bot-
schaffen und Berichten ist in Menge vorhanden und
sollte nicht als blosses Aktenmaterial der Vergessenheit
anheimfallen. Bestimmte Tatsachen sind unabänderlich
für unsere militärische Bereitschaft. Sie sollten aber
auch der Armee und dem Volke auf geeignete Weise zur
Kenntnis gebracht werden.
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